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(54) AUFZUGARTIGE WARENVERTEILANORDNUNG ZUM ANNEHMEN, LAGERN UND 
VERTEILEN VON WAREN IN EINEM GEBÄUDE

(57) Es wird eine aufzugartige Warenverteilanord-
nung (1) zum Annehmen, Lagern und Verteilen von Wa-
ren (3) in einem Gebäude (5) beschrieben. Die Waren-
verteilanordnung (1) weist zumindest folgende Kompo-
nenten auf:
- eine Kabine (7), welche von einem Kabinenantrieb (9)
entlang eines hauptsächlich vertikalen Schachts (11) zu
verlagern ist;
- mehrere Warenaufnahmefächer (13), welche auf ver-
schiedenen Stockwerken (15) stationär angeordnet sind
und deren Innenraum (17) jeweils von einem Bereich (19)
in einem jeweiligen Stockwerk (15) ausserhalb des
Schachts (11) zugänglich ist;
- mehrere Warentransportboxen (21), welche dazu an-
gepasst sind, sowohl in dem Innenraum (17) der Waren-
aufnahmefächer (13) als auch in der Kabine (7) aufge-
nommen zu werden;
- eine Verlagerungseinrichtung (23), welche dazu einge-
richtet ist, eine der Warentransportboxen (21) aus einem
der Warenaufnahmefächer (13) hin in die Kabine (7) so-
wie aus der Kabine (7) hin in eines der Warenaufnahme-
fächer (13) zu verlagern.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Waren-
verteilanordnung, mithilfe derer Waren innerhalb eines
Gebäudes angenommen, gelagert und verteilt werden
können.
[0002] Moderne Gebäude verfügen meist über Aufzü-
ge, mithilfe derer Passagiere innerhalb des Gebäudes
zum Beispiel zwischen verschiedenen Stockwerken
transportiert werden können. Selbstverständlich können
mit diesen Aufzügen auch Waren transportiert werden,
wobei die Waren im Allgemeinen von Personen in eine
Aufzugkabine eingebracht und an einem anderen Stock-
werk wieder herausgenommen werden müssen.
[0003] Bereits heute bestehende Anforderungen in
Gebäuden, insbesondere jedoch für zukünftige Anforde-
rungen erkennbare Trends lassen es jedoch sinnvoll er-
scheinen, Waren mittels einer speziell dafür vorgesehe-
nen aufzugähnlichen Warenverteilanordnung innerhalb
des Gebäudes zu verteilen.
[0004] Beispielsweise stehen bereits heute Paket-
dienste, Speditionen oder Ähnliche vor dem Problem,
viele Waren in Hochhäusern ausliefern zu müssen und
dabei signifikant Zeit zu verlieren, wenn mittels der Per-
sonenaufzüge Waren zu in verschiedenen Stockwerken
wohnenden Adressaten geliefert werden müssen. Zu-
künftig ist ein zunehmender Trend hin zum sogenannten
elektronischen Handel ("e-commerce") anzunehmen,
bei dem Endverbraucher Waren bestellen und sich bei-
spielsweise direkt nach Hause liefern lassen. Hierfür wer-
den derzeit verschiedene Transportlösungen wie zum
Beispiel selbst fahrende Roboter, Drohnen, etc. entwi-
ckelt, um einen damit zusammenhängenden Arbeits-
und Logistikaufwand möglichst weitgehend automatisie-
ren zu können. Allerdings ergibt sich dabei meist das
sogenannte "Problem der letzten Meile", d.h., das Pro-
blem, dass die verschiedenen Transportlösungen im Re-
gelfall nicht dazu geeignet sind, Waren innerhalb eines
Gebäudes zu transportieren.
[0005] Es wurden bereits spezielle Aufzüge entwickelt,
mithilfe derer Waren innerhalb eines Gebäudes vorteil-
haft transportiert werden können. Beispielsweise be-
schreibt die JP 2004244197 A eine als Verteilsystem be-
zeichnete Aufzuganordnung, bei der Waren-Sammel-
und-Verteil-Schränke auf verschiedenen Stockwerken
installiert sind und benachbart zu diesen eine Art Aufzug
angeordnet ist, in dessen Kabine in die Schränke einge-
brachte Waren befördert werden können, um sie dann
mit der Kabine zu einem anderen Stockwerk transportie-
ren zu können.
[0006] Es kann unter anderem ein Bedarf an einer al-
ternativen Warenverteilanordnung bestehen, mithilfe de-
rer Waren vorteilhaft innerhalb eines Gebäudes ange-
nommen, gelagert und insbesondere hin zu anderen
Stockwerken verteilt werden können. Insbesondere kann
ein Bedarf an einer Warenverteilanordnung bestehen,
mithilfe derer ein Warenverteilvorgang innerhalb eines
Gebäudes weitgehend automatisiert werden kann, der

Warenverteilvorgang einfach und sicher gestaltet wer-
den kann und/oder eine Warenannahme und Warenaus-
lieferung an Bedürfnisse des Lieferanten bzw. des Adres-
saten angepasst werden kann. Ferner kann ein Bedarf
an einer Warenverteilanordnung bestehen, welche kos-
tengünstig hergestellt, einfach in einem Gebäude zu in-
stallieren und/oder zuverlässig zu betreiben ist.
[0007] Zumindest einem der genannten Bedürfnisse
kann durch eine Warenverteilanordnung gemäss dem
unabhängigen Anspruch entsprochen werden. Vorteil-
hafte Ausführungsformen sind in den abhängigen An-
sprüchen sowie der nachfolgenden Beschreibung ange-
geben.
[0008] Gemäss einem Aspekt der Erfindung wird eine
Warenverteilanordnung zum Annehmen, Lagern und
Verteilen von Waren in einem Gebäude beschrieben,
welche eine Kabine, mehrere Warenaufnahmefächer,
mehrere Warentransportboxen sowie eine Verlage-
rungseinrichtung aufweist. Die Kabine kann von einem
Kabinenantrieb entlang eines hauptsächlich vertikalen
Schachts verlagert werden. Die Warenaufnahmefächer
sind auf verschiedenen Stockwerken und stationär an-
geordnet und deren Innenraum ist jeweils von einem Be-
reich in einem jeweiligen Stockwerk ausserhalb des
Schachts zugänglich. Die Warenaufnahmefächer sind
insbesondere angrenzend an den Schacht angeordnet.
Die Warentransportboxen sind dazu angepasst, sowohl
in dem Innenraum der Warenaufnahmefächer als auch
in der Kabine aufgenommen zu werden. Die Verlage-
rungseinrichtung ist dazu eingerichtet, eine der Waren-
transportboxen aus einem der Warenaufnahmefächer
hin in die Kabine sowie aus der Kabine hin in eines der
Warenaufnahmefächer zu verlagern.
[0009] Mögliche Merkmale und Vorteile von Ausfüh-
rungsformen der Erfindung können unter anderem und
ohne die Erfindung einzuschränken als auf nachfolgend
beschriebenen Ideen und Erkenntnissen beruhend an-
gesehen werden.
[0010] Ausführungsformen der hierin beschriebenen
Warenverteilanordnung können dazu eingesetzt wer-
den, eine Möglichkeit für eine neuartige gebäude-interne
Logistik und damit verbundenen Transport, Lagerung
und Verteilung von Waren innerhalb eines Gebäudes zu
schaffen. Da die Waren dabei insbesondere hauptsäch-
lich vertikal zwischen verschiedenen Stockwerken des
Gebäudes transportiert werden können, wird die be-
schriebene Verteileranordnung manchmal auch als in-
telligenter Warenaufzug (Smart Goods Elevator - SGE)
bezeichnet.
[0011] Die Warenverteilanordnung verfügt dabei zu-
mindest über die anspruchsgemässen Komponenten
und kann mit diesen sowohl ermöglichen, Waren in vor-
teilhafter und/oder weitgehend automatisierter Weise an-
zunehmen und gegebenenfalls temporär zu lagern als
auch diese innerhalb des Gebäudes hin zu anderen
Stockwerken zu befördern. Dadurch wird beispielsweise
ein Liefern von Waren innerhalb eines Gebäudes hin bei-
spielsweise zu verschiedenen Annahmestellen auf un-
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terschiedlichen Stockwerken innerhalb des Gebäudes
ermöglicht, wobei Ort und/oder Zeit der Lieferung und
Bereitstellung an der Annahmestelle frei wählbar und bei-
spielsweise von einem Nutzer definiert vorgegeben sein
können.
[0012] Funktionen der Warenverteilanordnung kön-
nen dabei den Wünschen und Vorgaben von Nutzern
folgend eingestellt werden, beispielsweise indem ein
Nutzer über ein mobiles Endgerät wie ein Smartphone
seine Wünsche via Internet an ein übergeordnetes Da-
tenmanagementsystem leitet und dieses dann die Wa-
renverteilanordnung entsprechend instruiert, eine zuvor
beispielsweise von einem Lieferservice angenommene
Ware zu einem gewünschten Zeitpunkt zu einer Annah-
mestelle auf dem Stockwerk der Wohnung des Nutzers
zu liefern.
[0013] Hierzu verfügt die Warenverteilanordnung über
eine Kabine, welche ähnlich wie eine Aufzugkabine von
Personenaufzügen innerhalb eines Schachts vertikal
verlagert werden kann. Der Schacht kann auch geneigte
oder horizontale Abschnitte aufweisen, in denen die Ka-
bine verlagert werden kann. Im Vergleich zu Personen-
aufzügen kann die Kabine der Warenverteilanordnung
jedoch deutlich kleiner sein. Insbesondere kann eine Hö-
he einer solchen Kabine beispielsweise kleiner sein als
bei Personenaufzügen, zum Beispiel halb so hoch bzw.
kleiner als 1 m oder kleiner als 0.7 m. Ferner kann die
Kabine der Warenverteilanordnung für deutlich geringe-
re Lasten konzipiert sein, als dies typischerweise bei Per-
sonenaufzügen der Fall ist, beispielsweise für Lasten von
weniger als 100 kg oder weniger als 50 kg. Ausserdem
können Sicherheitsvorkehrungen bei der Warenverteila-
nordnung deutlich geringer ausfallen als bei Personen-
aufzügen, sodass beispielsweise keine schliessbare Ka-
binentür und/oder Schachttür, kein Lichtvorhang, keine
Notrufanlage, etc. vorgesehen werden brauchen. Die
Kabine kann ähnlich wie bei Personenaufzügen mittels
flexibler Tragmittel wie beispielsweise Seilen oder Rie-
men gehalten und innerhalb des Schachts verlagert wer-
den. Da geringere Lasten befördert werden sollen, kann
hierbei gegebenenfalls auf ein an einem gegenüberlie-
genden Ende der Tragmittel vorgesehenes Gegenge-
wicht verzichtet werden. Gegebenenfalls kann die Wa-
renverteilanordnung über mehrere Kabinen verfügen,
welche gekoppelt miteinander, d.h. beispielsweise als
Doppelkabine, oder unabhängig voneinander, d.h. als
separat voneinander zu steuernde Kabinen eines Mehr-
fach-Kabinensystems, verlagert werden können.
[0014] Als Schacht kann ein in dem Gebäude extra für
diesen Zweck vorzusehender, sich vertikal durch das Ge-
bäude erstreckender Raum dienen, der aufgrund der ge-
ringeren Abmessungen der Kabine lediglich einen ver-
hältnismässig kleinen Querschnitt, beispielsweise einen
Querschnitt von weniger als 1 m2 oder weniger als 0.5
m2, haben braucht. Alternativ kann jedoch bevorzugt
sein, die Kabine der Warenverteilanordnung durch den
gleichen Schacht zu bewegen, der in dem Gebäude als
Personenaufzugschacht dient. Dabei können in dem

Personenaufzugschacht beispielsweise Bereiche ge-
nutzt werden, in denen sich weder eine Passagierkabine
noch ein Gegengewicht für dieselbe bewegen. Der hier-
für mitgenutzte Personenaufzugschacht kann somit eine
gleiche Grösse aufweisen oder lediglich geringfügig
grösser sein, als ein Aufzugschacht eines herkömmli-
chen Personenaufzugs.
[0015] Um die zu befördernden Waren in die Waren-
verteilanordnung aufnehmen zu können, sind in ver-
schiedenen Stockwerken des Gebäudes jeweils soge-
nannte Warenaufnahmefächer vorgesehen. Diese stel-
len jeweils ein umschlossenes Volumen dar, in das eine
Ware eingebracht und dann zumindest temporär darin
gelagert werden kann. Ein Warenaufnahmefach soll da-
bei einerseits von einem Bereich in einem jeweiligen
Stockwerk aus befüllt werden können, d.h. von ausser-
halb des Schachts her zugänglich sein, sodass ein Nut-
zer seine zu befördernde Ware einfach in das Warenauf-
nahmefach einbringen kann. Andererseits soll das Wa-
renaufnahmefach nahe bzw. direkt angrenzend an den
Schacht angeordnet sein und mit diesem über eine Zu-
gangsöffnung verbunden sein, sodass eine in dem Wa-
renaufnahmefach aufgenommene Ware direkt von dem
Warenaufnahmefach mit möglichst kurzen Verlage-
rungswegen in die im Schacht wartende Kabine ver-
bracht und von dort aus zu anderen Stockwerken beför-
dert werden kann.
[0016] Ein deutliches Unterscheidungsmerkmal im
Vergleich zu herkömmlichen Warenaufzügen besteht
unter anderem darin, dass die Warenverteilanordnung
über mehrere spezielle Warentransportboxen verfügt.
Diese Warentransportboxen sind beispielsweise hin-
sichtlich ihrer Abmessungen und/oder Funktionalitäten
dazu angepasst, in dem von einem der Warenaufnah-
mefächer umschlossenen Innenraum aufgenommen zu
werden. Beispielsweise können Abmessungen einer
Warentransportbox derart gewählt sein, dass darin typi-
sche zu befördernde Waren aufgenommen werden kön-
nen. Je nach angenommenem Typ der zu befördernden
Waren können die Abmessungen natürlich variieren,
sind aber im Allgemeinen zumindest deutlich kleiner als
diejenigen herkömmlicher Personenaufzugkabinen. Bei-
spielsweise können die Warentransportboxen eine Brei-
te, Höhe und Tiefe von jeweils typischerweise weniger
als 1 m besitzen. Für viele Einsatzzwecke können diese
Abmessungen oder zumindest eine dieser Abmessun-
gen sogar kleiner als 0.7 m oder kleiner als 0.5 m gewählt
werden.
[0017] Die Warentransportboxen können dabei eine
der Form der Warenaufnahmefächer angepasste Aus-
sengeometrie aufweisen. Beispielsweise können die
Warentransportboxen quaderförmig sein. Andere For-
men wie beispielsweise zylindrische Geometrien oder
ähnliche sind möglich. Die Warentransportboxen können
aus einfach zu verarbeitenden und/oder kostengünsti-
gen Materialien wie zum Beispiel Metallblech, Kunststoff,
Verbundwerkstoffen oder ähnlichem bestehen.
[0018] Insbesondere können die Warentransportbo-
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xen einen Boden und eine oder mehrere seitliche Wände
aufweisen. Dabei kann der Innenraum einer Warentrans-
portbox vorteilhafterweise umfänglich vollständig von
seitlichen Wänden umgeben sein, ähnlich wie bei einem
Topf oder einer nach oben offenen Schachtel, sodass
eine Ware von oben her in die Warentransportbox ein-
bringbar ist.
[0019] Eventuell kann die Warentransportbox über ei-
nen zu öffnenden und zu schliessenden Deckel verfügen,
um den Innenraum im geschlossenen Zustand vollstän-
dig umschliessen zu können. Der Deckel kann beispiels-
weise von einem Nutzer geöffnet werden, um eine Ware
in die Warentransportbox einlegen zu können. Gegebe-
nenfalls kann vorgesehen sein, die Warentransportbox
bzw. deren Deckel verriegeln zu können. Ein hierfür vor-
gesehener Mechanismus kann manuell oder vorzugs-
weise von einer Steuerung automatisiert betätigt werden.
[0020] Die Verlagerungseinrichtung der Warenvertei-
lanordnung ist dazu ausgestaltet, die Warentransportbo-
xen aus den sie aufnehmenden Warenaufnahmefächern
heraus und in die Kabine hinein zu bewegen bzw. die
Warentransportboxen, beispielsweise zu einem anderen
Zeitpunkt nachdem sie mit der Kabine zu einem anderen
Stockwerk befördert wurden, aus der Kabine heraus in
ein dort befindliches Warenaufnahmefach hinein zu be-
wegen. Eine Verlagerungsrichtung ist dabei typischer-
weise horizontal. Die Verlagerungseinrichtung kann hier-
für über einen oder mehrere Mechanismen sowie einen
oder mehrere Aktuatoren verfügen, mithilfe derer mit der
Warentransportbox zusammen gewirkt werden kann, um
diese aktiv angetrieben verlagern zu können.
[0021] Gemäss einer Ausführungsform kann die Wa-
renverteilanordnung eine Eingabeschnittstelle zum Ein-
geben warenspezifischer Daten und eine Steuerung zum
Steuern des Kabinenantriebs und/oder der Verlage-
rungseinrichtung unter Berücksichtigung der zuvor ein-
gegebenen warenspezifischen Daten aufweisen.
[0022] Mit anderen Worten kann die Warenverteilan-
ordnung eine Eingabeschnittstelle aufweisen, mithilfe
derer der Warenverteilanordnung Informationen betref-
fend die zu befördernden Waren übermittelt werden kön-
nen, sodass diese Informationen nachfolgend beim ei-
gentlichen Befördern der Waren mithilfe der von dem Ka-
binenantrieb angetriebenen Kabine und unter Verwen-
dung der Verlagerungseinrichtung von einer diese Kom-
ponenten steuernden Steuerung berücksichtigt werden
können.
[0023] Die Eingabeschnittstelle kann beispielsweise
eine Mensch-Maschine-Schnittstelle sein wie zum Bei-
spiel eine Tastatur, ein berührungsempfindlicher Bild-
schirm, etc., mithilfe der zum Beispiel ein Nutzer die ge-
wünschten warenspezifischen Daten an die Warenver-
teilanordnung übermitteln kann. Alternativ kann eine Ma-
schine-Maschine-Schnittstelle oder eine Datenträger-
Maschine-Schnittstelle eingesetzt werden, um beispiels-
weise von einer Maschine generierte oder in einer Ma-
schine oder einem Datenträger gespeicherte warenspe-
zifische Daten an die Warenverteilanordnung übermit-

teln zu können. Beispielsweise kann ein Nutzer entspre-
chende Daten in einem portablen Gerät wie einem
Smartphone generieren und/oder speichern und dann
mittels verschiedener Techniken wie elektromagneti-
scher, optischer oder ultraschallbasierter Datenübertra-
gung an eine Datenempfangseinrichtung der Warenver-
teilanordnung übermitteln. Alternativ können entspre-
chende Daten auch auf einem maschinenlesbaren Da-
tenträger gespeichert sein, beispielsweise in optisch les-
barer, magnetisch auslesbarer, elektrisch auslesbarer
oder anderer Weise, und dann von einer Datenemp-
fangseinrichtung ausgelesen werden. Für die Nutzung
der Eingabeschnittstelle kann eine Authentifizierung des
Nutzers, beispielsweise durch Eingabe einer Nutzerken-
nung und eines Passworts notwendig sein.
[0024] Die warenspezifischen Daten können unter-
schiedlichste Daten sein, die Eigenschaften, Herkunft,
Ziel oder Ähnliches der zu befördernden Waren betref-
fen. Beispielsweise können die warenspezifischen Daten
Informationen über einen Absender, einen Adressaten,
einen Inhalt, einen gewünschten Lieferzeitpunkt, eine
gewünschte Handhabung oder Ähnliches der zu beför-
dernden Waren umfassen. Basierend auf diesen Daten
kann die Steuerung dann einen Verlagerungsvorgang in-
nerhalb der Warenverteilanordnung steuern.
[0025] Beispielsweise kann anhand des angegebenen
Adressaten ermittelt werden, in welches Stockwerk die
Ware geliefert werden soll. Information über einen ange-
gebenen gewünschten Lieferzeitpunkt kann berücksich-
tigt werden, um die Ware zeitgerecht auszuliefern. Infor-
mation über einen Absender kann genutzt werden, um
dem Absender bei Abliefern der Ware zum Beispiel eine
Empfangsbestätigung übermitteln zu können.
[0026] Eine Information über eine gewünschte Hand-
habung bzw. über einen Typ der zu befördernden Ware
kann zum Beispiel berücksichtigt werden, wenn es sich
bei der Ware um einen besonders empfindlichen Gegen-
stand handelt, der vorsichtig gehandhabt werden sollte,
um Beschädigungen zu vermeiden. In diesem Fall kön-
nen beispielsweise Transportgeschwindigkeiten inner-
halb der Warenverteilanordnung reduziert eingestellt
werden.
[0027] Ein Gebäude kann auch mehrere Warenvertei-
lanordnungen aufweisen, die dieselben Stockwerke oder
unterschiedliche Stockwerke bedienen. Die Ansteuerun-
gen der Warenverteilanordnungen sind dabei insbeson-
dere aufeinander abgestimmt. Es ist möglich, dass zum
Eingeben warenspezifischer Daten für alle Warenvertei-
lanordnungen nur eine einzige Eingabeschnittstelle
und/oder zum Steuern des Kabinenantriebs und/oder der
Verlagerungseinrichtung aller Warenverteilanordnun-
gen nur eine einzige Steuerung vorgesehen ist.
[0028] Gemäss einer Ausführungsform ist die Verla-
gerungseinrichtung an der Kabine montiert, sodass sie
mit der Kabine zusammen entlang des Schachts verla-
gert wird.
[0029] Mit anderen Worten kann es genügen, die Ver-
lagerungseinrichtung lediglich als eine an der Kabine in-
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stallierte Komponente vorzusehen. Die Verlagerungs-
einrichtung kann dann zusammen mit der Kabine zu je-
dem von der Warenverteilanordnung zu versorgenden
Stockwerk gefahren werden und dort Warentransportbo-
xen aus lokal befindlichen Warenaufnahmefächern ent-
nehmen und in die Kabine befördern bzw. umgekehrt mit
der Kabine beförderte Warentransportboxen in ein auf
dem Stockwerk befindliches Warenaufnahmefach ein-
bringen. Die Warenaufnahmefächer selbst können in
diesem Fall als passive Komponenten ausgebildet sein,
d.h. selbst nicht über die Fähigkeit verfügen, eine Wa-
rentransportbox aktiv zu verlagern. Auch die Waren-
transportboxen selbst können passive Komponenten
sein. Der Warenverteilanordnung kann somit eine einzi-
ge Verlagerungseinrichtung genügen, welche zusam-
men mit der Kabine an einen gewünschten Ort innerhalb
der Warenverteilanordnung gebracht werden kann. Hier-
durch können eine Komplexität der Warenverteilanord-
nung und/oder deren Kosten gering gehalten werden.
[0030] Insbesondere kann gemäss einer Ausfüh-
rungsform die Verlagerungseinrichtung einen Kopp-
lungsmechanismus und einen Verlagerungsmechanis-
mus aufweisen. Der Kopplungsmechanismus kann da-
bei dazu eingerichtet sein, steuerbar eine mechanische
Kopplung zwischen einer zu befördernden Warentrans-
portbox und dem Verlagerungsmechanismus zu bewir-
ken. Der Verlagerungsmechanismus kann dazu einge-
richtet sein, die zu verlagernde Warentransportbox aus
einem der Warenaufnahmefächer in die Kabine zu zie-
hen bzw. die zu verlagernde Warentransportbox aus der
Kabine in eines der Warenaufnahmefächer zu schieben.
[0031] Anders ausgedrückt kann die Verlagerungsein-
richtung im Wesentlichen über zwei Komponenten ver-
fügen. Der Kopplungsmechanismus dient dabei dazu, ei-
ne innerhalb der Warenverteilanordnung zu befördernde
Warentransportbox mit dem Verlagerungsmechanismus
mechanisch zu koppeln. Die mechanische Kopplung
sollte dabei derart sein, dass anschliessend der Verla-
gerungsmechanismus geeignet Kräfte auf die Waren-
transportbox ausüben kann, um diese aus einem Wa-
renaufnahmefach herausziehen zu können bzw. in ein
solches hinein schieben zu können. Typischerweise wer-
den diese Kräfte dabei in horizontaler Richtung ausge-
übt. Die mechanische Kopplung kann daher auf verschie-
dene Weise etabliert werden, beispielsweise durch einen
greifenden Mechanismus, einen einschnappenden Me-
chanismus, einen zusammenpressenden Mechanismus
oder Ähnliches. Anders ausgedrückt kann die mechani-
sche Kopplung durch einen Kraftschluss, einen Form-
schluss oder einen Reibschluss erfolgen. Dabei soll das
Koppeln gesteuert erfolgen können, d.h. die mechani-
sche Verbindung zwischen der Warentransportbox und
dem Verlagerungsmechanismus gesteuert etabliert wer-
den und gegebenenfalls auch gesteuert wieder gelöst
werden können.
[0032] Der Verlagerungsmechanismus kann dann,
nachdem die Warentransportbox mit ihm gekoppelt wur-
de, dazu dienen, die Warentransportbox gesteuert zu

verlagern. Die Verlagerung kann dabei linear, insbeson-
dere horizontal erfolgen. Beispielsweise kann der Verla-
gerungsmechanismus die Warentransportbox entlang
von Führungseinrichtungen wie zum Beispiel Schienen
schieben bzw. ziehen. Alternativ kann der Verlagerungs-
mechanismus ähnlich wie ein Hubstapler ausgebildet
sein, um eine Warentransportbox zunächst geringfügig
anheben und dann schiebend oder ziehend im Allgemei-
nen vertikal verlagern zu können.
[0033] Sowohl der Kopplungsmechanismus als auch
der Verlagerungsmechanismus können hierbei verhält-
nismässig einfach ausgeführt sein. Dies ergibt sich ins-
besondere aus dem hierin angestrebten Ansatz, die Wa-
ren nicht direkt als solche zu befördern, sodass die Ver-
lagerungseinrichtung mit diesen Waren direkt kooperie-
ren müsste, sondern stattdessen Warentransportboxen
vorzusehen, die standardisierte Masse und Eigenschaf-
ten aufweisen können und in denen dann die Waren auf-
genommen werden können.
[0034] Gemäss einer Ausführungsform kann die Wa-
renverteilanordnung ferner eine Fixiereinrichtung auf-
weisen, mithilfe derer die Warentransportbox in der Ka-
bine und oder in einem der Warenaufnahmefächer fixiert
werden kann.
[0035] Mit anderen Worten kann die Warenverteilan-
ordnung mithilfe der Fixiereinrichtung bewirken, dass die
Warentransportbox, sobald sie in die Kabine bzw. in ei-
nes der Warenaufnahmefächer eingeschoben wurde,
dort fixiert werden kann und sich somit nicht mehr relativ
zu der Kabine bzw. dem Warenaufnahmefach bewegen
kann. Insbesondere im Falle der sich selbst bewegenden
Kabine kann somit beispielsweise verhindert werden,
dass die darin aufgenommene Warentransportbox sich
während einer Fahrt ungewünscht innerhalb der Kabine
oder sogar aus dieser heraus bewegt.
[0036] Die Fixiereinrichtung kann eine mechanische
Kopplung zwischen der Warentransportbox und der Ka-
bine bzw. dem Warenaufnahmefach bewirken, beispiels-
weise in formschlüssiger, kraftschlüssiger oder reib-
schlüssiger Weise. Hierbei kann die Fixiereinrichtung
vorteilhafterweise mit an der Warentransportbox vorge-
sehenen Gegenkomponenten zusammenwirken, wel-
che in standardisierter Weise und/oder an standardisier-
ten Positionen an der Transportbox vorgesehen sein
können.
[0037] Gemäss einer Ausführungsform sind die Wa-
renaufnahmefächer in verschiedenen Stockwerken des
Gebäudes angrenzend an den Schacht, aber ausserhalb
des Schachts, angeordnet.
[0038] Mit anderen Worten können die Warenaufnah-
mefächer in den sie beherbergenden Stockwerken nicht
innerhalb des Schachts, sondern ausserhalb angren-
zend an den Schacht angeordnet sein. Beispielsweise
kann eines der Warenaufnahmefächer in einem an den
Schacht angrenzenden Flur in einem Gebäudestock-
werk angeordnet sein. Die Warenaufnahmefächer sind
somit sowohl für Nutzer der Warenverteilanordnung als
auch im Rahmen beispielsweise einer Installation
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und/oder Wartung einfach von ausserhalb des Schachts
her zugänglich.
[0039] Die Warenaufnahmefächer können auch inner-
halb des Schachts angeordnet sein.
[0040] Gemäss einer Ausführungsform können die
Warenaufnahmefächer jeweils eine Klappe aufweisen,
welche reversibel geöffnet und geschlossen werden
kann, um Zugang zu der im Innenraum des jeweiligen
Warenaufnahmefachs aufgenommenen Warentrans-
portbox zu ermöglichen.
[0041] Anders ausgedrückt kann ein Zugang zu dem
von dem Warenaufnahmefach umschlossenen Innen-
raum mithilfe einer an dem Warenaufnahmefach vorge-
sehenen Klappe verschlossen und bei Bedarf durch Öff-
nen der Klappe freigegeben werden. Die Klappe kann
dabei eine Öffnung in dem Warenaufnahmefach abde-
cken. Durch die Öffnung hindurch kann ein Nutzer bei-
spielsweise Zugriff in eine in dem Innenraum aufgenom-
mene Warentransportbox erlangen. Die Klappe bzw. die
Öffnung können dabei eine Querschnittsfläche aufwei-
sen, die ausreichend dimensioniert ist, um zu transpor-
tierende Waren in den Innenraum des Warenaufnahme-
fachs einbringen bzw. aus diesen herausnehmen zu kön-
nen. Beispielsweise kann eine Querschnittsfläche min-
destens 0.1 m2, mindestens 0.2 m2 oder mindestens 0.5
m2 betragen. Die Klappe kann fest mit einem den Innen-
raum ansonsten umschliessenden Gehäuse des Waren-
aufnahmefachs verbunden sein und/oder beispielsweise
relativ zu diesem verschwenkbar sein.
[0042] Alternativ oder ergänzend können gemäss ei-
ner Ausführungsform die Warenaufnahmefächer eine
horizontal zu öffnende Schublade aufweisen, um Zugang
zu der im Innenraum des jeweiligen Warenaufnahme-
fachs aufgenommenen Warentransportbox zu ermögli-
chen.
[0043] Die Schublade kann dabei ähnlich wie die zuvor
beschriebene Klappe eine Öffnung in dem Warenauf-
nahmefach abdecken, solange sie geschlossen ist.
Wenn die Schublade herausgezogen wird, kann die Öff-
nung freigegeben werden. Dabei kann entweder durch
die Öffnung hindurch ein Zugriff in die in dem Warenauf-
nahmefach aufgenommene Warentransportbox freige-
geben werden. Oder, in bevorzugter Weise, die Waren-
transportbox kann zusammen mit der Schublade aus ei-
nem Gehäuse des Warenaufnahmefachs heraus bewegt
werden, um einen besonders einfachen Zugriff zu dieser
zu erlangen und eine Ware beispielsweise hineinlegen
bzw. herausnehmen zu können. Hierbei kann die Wa-
rentransportbox beispielsweise an oder in der Schublade
fixiert sein.
[0044] Gemäss einer Ausführungsform können die
Warenaufnahmefächer gesteuert verriegelbar und ent-
riegelbar sein.
[0045] Mit anderen Worten kann ein Zugriff in den In-
nenraum eines Warenaufnahmefachs mittels einer Ver-
riegelung blockiert oder freigegeben werden. Die Verrie-
gelung kann beispielsweise an der zuvor beschriebenen
Klappe bzw. der zuvor beschriebenen Schublade des

Warenaufnahmefachs angeordnet sein bzw. mit dieser
zusammenwirken, um ein Öffnen derselben zu blockie-
ren oder zuzulassen. Die Verriegelung kann vorzugswei-
se einen Aktuator aufweisen, mittels dessen die Verrie-
gelung verriegelt und entriegelt werden kann.
[0046] Ein Verriegelungszustand kann dabei gesteu-
ert werden. Beispielsweise kann die Steuerung, die ge-
gebenenfalls auch den Kabinenantrieb und/oder die Ver-
lagerungseinrichtung der Warenverteilanordnung steu-
ert, auch ein Steuern des Verriegelungszustandes be-
züglich eines oder jedes der Warenaufnahmefächer vor-
nehmen. Beispielsweise kann ein Warenaufnahmefach
im Normalfall verriegelt sein, sodass kein Zugriff in des-
sen Innenraum möglich ist, und eine Entriegelung des
Warenaufnahmefachs kann erst bei Vorliegen vordefi-
nierter Voraussetzungen von der Steuerung angewiesen
werden.
[0047] Es kann zum Beispiel vorgesehen sein, dass
eine Verriegelung erst freigegeben wird, wenn ein Nutzer
sich korrekt authentifiziert hat. Beispielsweise kann sich
ein Nutzer an einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, ei-
ner Maschine-Maschine-Schnittstelle oder einer Daten-
träger-Maschine-Schnittstelle authentifizieren, indem er
beispielsweise einen Code eingibt, mittels seines mobi-
len Endgeräts wie seines Smartphones einen Code über-
trägt bzw. mittels eines Datenträgers wie einer Smartcard
einen darauf gespeicherten Code übermittelt. Der Nutzer
erlangt somit erst nach korrekter Authentifizierung den
Zugang zu der im Innenraum des Warenaufnahmefachs
aufgenommenen Warentransportbox und der darin ge-
lagerten Ware.
[0048] Gemäss einer Ausführungsform weisen die
Warentransportboxen jeweils eine Wand auf, welche
derart dimensioniert und angeordnet ist, dass sie, wäh-
rend die jeweilige Warentransportbox in einem der Wa-
renaufnahmefächer aufgenommen ist, eine Zugangsöff-
nung abdeckt, durch welche die Warentransportbox aus
dem Warenaufnahmefach in die Kabine verlagert wer-
den kann.
[0049] Mit anderen Worten verfügt die Warentrans-
portbox vorzugsweise über seitliche Wände, von denen
zumindest eine Wand derart bemessen ist, dass ihr
Querschnitt in etwa dem Querschnitt der zwischen dem
Warenaufnahmefach und der in dem Schacht angeord-
neten Kabine bestehenden Zugangsöffnung entspricht.
Da diese Wand während eines Zustands, in dem sich die
Warentransportbox in dem jeweiligen Warenaufnahme-
fach befindet, im Allgemeinen von einem die Warenver-
teilanordnung nutzenden Nutzer abgewandt ist, wird sie
auch als Rückwand der Warentransportbox bezeichnet.
Die Rückwand braucht dabei die Zugangsöffnung nicht
unbedingt vollständig, d.h. im Sinne von hermetisch
dicht, abzudecken, sondern es kann genügen, dass die
Rückwand wesentliche Bereiche der Zugangsöffnung
abdeckt, sodass z.B. keine Gegenstände mehr durch et-
waige verbleibende Spalte zwischen der Zugangsöff-
nung und der Rückwand hindurch gelangen können. Die
Rückwand kann somit beispielsweise verhindern, dass
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ein Nutzer Ware versehentlich oder absichtlich nicht in
die Warentransportbox, sondern in den sich dahinter be-
findenden Schacht einbringt. Insbesondere kann eine
Verschmutzung des Schachts durch in die Warenauf-
nahmefächer bzw. die Warentransportboxen einge-
brachte Gegenstände verhindert werden. Auch eine Si-
cherheit der Warenverteilanordnung kann erhöht wer-
den, da Nutzer nicht versehentlich durch die Warenauf-
nahmefächer hindurch in den dahinter liegenden
Schacht langen können.
[0050] Gemäss einer Ausführungsform kann die Wa-
renverteilanordnung ferner eine Temperiereinrichtung
aufweisen, mithilfe derer zumindest eines der Warenauf-
nahmefächer und Warentransportboxen temperiert wer-
den kann.
[0051] Anders ausgedrückt kann in der Warenvertei-
lanordnung eine oder mehrere Temperiereinrichtungen
vorgesehen sein, mithilfe derer ein Warenaufnahmefach
und/oder eine Warentransportbox auf eine gewünschte
Temperatur gebracht bzw. auf dieser Temperatur gehal-
ten werden können. Dabei kann die Temperiereinrich-
tung als Kühleinrichtung ausgestaltet sein, um die zu
temperierende Komponente unter eine Umgebungstem-
peratur abzukühlen, oder die Temperiereinrichtung kann
als Heizeinrichtung ausgestaltet sein, um die zu tempe-
rierende Komponente über die Umgebungstemperatur
zu erwärmen.
[0052] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, die
Warentransportbox selbst mithilfe der Temperiereinrich-
tung zu temperieren. Die Temperiereinrichtung kann
hierbei an der Warentransportbox angebracht oder in
diese integriert sein. Dadurch können darin aufgenom-
mene Waren wie beispielsweise zu kühlende oder zu
heizende Lebensmittel, Arzneimittel oder Ähnliches di-
rekt und effizient auf einer gewünschten Temperatur ge-
halten werden. Die Warentransportbox kann somit als
spezielle Heiz-Warentransportbox und/oder als Kühl-
Warentransportbox ausgestaltet sein. Gegebenenfalls
können lediglich einzelne der mehreren in der Waren-
verteilanordnung aufgenommenen Warentransportbo-
xen als solche speziellen Warentransportboxen ausge-
bildet sein und bei Bedarf für entsprechende Transpor-
teinsätze benutzt werden.
[0053] Alternativ oder ergänzend kann auch vorgese-
hen sein, ein Warenaufnahmefach der Warenverteilan-
ordnung zu temperieren, sodass indirekt eine Ware in
einer darin aufgenommenen Warentransportbox tempe-
riert werden kann.
[0054] Die Temperiereinrichtung kann eine einzuneh-
mende Temperatur steuern oder regeln. Dabei kann die
Temperiereinrichtung beispielsweise mit einer Steue-
rung der Warenverteilanordnung kommunizieren bzw.
von dieser kontrolliert werden. Beispielsweise kann die
Steuerung aufgrund von Informationen, die sie z.B. von
einem die Ware liefernden Nutzer erhalten hat oder die
sie direkt an der Ware erkennen kann, feststellen, dass
eine Ware temperiert werden soll und daraufhin die Tem-
periereinrichtung geeignet instruieren.

[0055] Gemäss einer Ausführungsform weist die Wa-
renverteilanordnung ferner eine Sensorik auf, mithilfe de-
rer ein Inhalt einer der Warentransportboxen überwacht
werden kann.
[0056] Anders ausgedrückt kann eine Sensorik dazu
eingesetzt werden, um den Inhalt einer Warentransport-
box beispielsweise hinsichtlich seiner Anwesenheit
und/oder physikalischen Eigenschaften hin zu überwa-
chen. Eine solche Sensorik kann beispielsweise erken-
nen, wenn eine Ware in die Warentransportbox eingelegt
oder aus dieser herausgenommen wird. Alternativ oder
ergänzend kann die Sensorik Eigenschaften der Ware
erkennen, aufgrund derer Informationen gewonnen wer-
den können, basierend auf denen wiederum die Waren-
verteilanordnung vorteilhaft betrieben werden kann. Bei-
spielsweise kann die Sensorik erkennen, wenn eine Wa-
re zu schwer ist oder in anderer Weise nicht geeignet
erscheint, um schädigungsfrei mit der Warenverteilan-
ordnung befördert werden zu können. Gegebenenfalls
kann eine Sensorik auch erkennen, wenn eine Ware be-
sonders heiss oder kalt ist und während der Lagerung
und des Transports innerhalb der Warenverteilanord-
nung geheizt bzw. gekühlt werden sollte.
[0057] Gemäss einer speziellen Ausgestaltung dieser
Ausführungsform kann die Sensorik zumindest einen
Sensor wie beispielsweise einen optischen Sensor, eine
Kamera, einen Gewichtssensor, einen Temperatursen-
sor, einen Abmessungssensor, einen Bewegungssensor
und/oder einen Beschleunigungssensor aufweisen.
[0058] Der Sensor kann dazu ausgestaltet sein, ge-
wünschte physikalische Eigenschaften beispielsweise
innerhalb der Warentransportbox bzw. von dort aufge-
nommenen Waren zu detektieren.
[0059] Ein einfacher optischer Sensor beispielsweise
in Form einer Fotodiode kann zum Beispiel als Teil einer
Lichtschranke dazu eingesetzt werden, um die Anwe-
senheit einer Ware in der Warentransportbox erkennen
zu können.
[0060] Eine Kamera kann Bilder von der aufgenomme-
nen Ware aufnehmen und gegebenenfalls analysieren,
um daraus Informationen über die Ware ableiten zu kön-
nen. Verschiedene Typen von Kameras, insbesondere
Schwarzweisskameras, Farbbildkameras, 3D-Kameras,
etc. können eingesetzt werden.
[0061] Ein Gewichtssensor kann vorgesehen sein, um
ein Gewicht der Warentransportbox bzw. einer darin auf-
genommenen Ware ermitteln zu können. In ähnlicher
Weise kann ein Temperatursensor und/oder ein Abmes-
sungssensor dazu eingesetzt werden, die Temperatur
bzw. Abmessungen innerhalb der Warentransportbox
bzw. von darin aufgenommener Ware ermitteln zu kön-
nen.
[0062] Ein Bewegungssensor kann Bewegungen in-
nerhalb der Transportbox detektieren. Dadurch kann bei-
spielsweise erkannt werden, wenn sich innerhalb der
Transportbox ein Lebewesen wie beispielsweise ein Tier
oder sogar eine Person befindet, welche mit der Waren-
verteilanordnung nicht transportiert werden dürfen.
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[0063] Ein Beschleunigungssensor kann auf die
Transportbox bzw. darin aufgenommene Ware wirkende
Beschleunigungen detektieren. Entsprechende Informa-
tionen können beispielsweise genutzt werden, um Fehl-
funktionen innerhalb der Warenverteilanordnung erken-
nen zu können oder um empfindliche Ware besonders
vorsichtig befördern zu können.
[0064] Gemäss einer Ausführungsform können die
Warentransportboxen mit einer Kennzeichnung individu-
ell gekennzeichnet sein. Die Warenverteilanordnung
weist hierbei ferner eine Erkennungseinrichtung zum ein-
deutigen Erkennen jeder der Warentransportboxen auf-
grund ihrer individuellen Kennzeichnung auf.
[0065] Mit anderen Worten kann jede oder zumindest
manche der Warentransportboxen über eine individuelle
Kennzeichnung verfügen, aufgrund derer sie von ande-
ren Warentransportboxen unterscheidbar ist. Eine sol-
che Kennzeichnung kann beispielsweise ein Strichcode,
ein QR-Code, ein RFID-Tag (Radio Frequency IDentifi-
cation) oder Ähnliches sein. Die Kennzeichnung kann
eine Information über Eigenschaften der Warentrans-
portbox und/oder über darin aufgenommene Ware wie-
dergeben. Mithilfe ihrer Erkennungseinrichtung kann die
Warenverteilanordnung dann die verschiedenen Waren-
transportboxen unterscheiden.
[0066] Hierdurch können beispielsweise für spezielle
Warentransporte geeignet Warentransportboxen bereit-
gestellt werden. Beispielsweise können zu temperieren-
de Waren mit einer temperierbaren Warentransportbox
transportiert werden, besonders empfindliche Waren mit
einer speziell ausgepolsterten Warentransportbox trans-
portiert werden, besonders sauber zu transportierende
Waren wie zum Beispiel Lebensmittel oder Arzneimittel
mit einer speziell gereinigten oder sogar desinfizierten
Warentransportbox transportiert werden, etc.
[0067] Alternativ oder ergänzend kann beim Befüllen
einer Warentransportbox deren Identität erkannt und ge-
speichert werden, um die darin aufgenommene Ware an-
schliessend nachverfolgen und/oder in einem Lager wie-
der auffinden zu können.
[0068] Gemäss einer Ausführungsform kann die Wa-
renverteilanordnung ferner ein Lagerfach aufweisen, um
wenigstens eine Warentransportbox temporär darin la-
gern zu können. Das Lagerfach soll hierbei nicht von ei-
nem Bereich in einem jeweiligen Stockwerk ausserhalb
des Schachts zugänglich sein.
[0069] Mit anderen Worten soll die Warenverteilanord-
nung nicht lediglich zum Aufnehmen und Transportieren
von Waren geeignet ausgestaltet sein, sondern es kann
auch gewünscht sein, Waren über einen gewissen Zeit-
raum hin lagern zu können. Beispielsweise kann ein Lie-
ferservice eine Ware der Warenverteilanordnung über-
geben und diese dann die Ware lagern, bis ein Adressat
in der Lage ist, die Ware anzunehmen. Prinzipiell kann
die Ware in ihrer Warentransportbox natürlich in einem
der Warenaufnahmefächer gelagert werden, wodurch
dieses jedoch für eine weitere Nutzung blockiert ist. Da-
her kann es vorteilhaft sein, spezielle Lagerfächer vor-

zusehen, in denen die Warentransportboxen temporär
untergebracht werden können.
[0070] Im Gegensatz zu den Warenaufnahmefächern
brauchen diese Lagerfächer nicht für Nutzer zugänglich
zu sein. Daher sollte ein Lagerfach nicht von einem Be-
reich ausserhalb des Schachts zugänglich sein. Bei-
spielsweise können Lagerfächer innerhalb des Schachts
angeordnet sein und beispielsweise in Teilen des
Schachts vorgesehen sein, welche nicht zum Bewegen
der Kabine benötigt werden. Alternativ können sich La-
gerfächer neben dem Schacht anschliessen und von die-
sem aus durch entsprechende Zugangsöffnungen zu-
gänglich sein, sodass eine der Warentransportboxen
zum Beispiel von der Kabine aus in eines der Lagerfächer
geschoben und später wieder aus diesem entnommen
werden kann.
[0071] Lagerfächer können auch in einem an den
Schacht angrenzenden Flur in einem Gebäudestock-
werk angeordnet sein. In diesem Fall sind sie aber so
angeordnet und ausgeführt, dass sie nicht vom Stock-
werk aus zugänglich sind, also insbesondere keine vom
Stockwerk aus zugängliche Öffnung oder Klappe aufwei-
sen. Sie können beispielsweise angrenzend an den
Schacht an einer Decke des Stockwerks angeordnet
sein.
[0072] Ein Lagerfach kann dabei ähnlich wie eines der
Warenaufnahmefächer und/oder eine der Warentrans-
portboxen dimensioniert, mithilfe einer Temperierein-
richtung temperiert und/oder mittels einer Sensorik über-
wacht sein.
[0073] Das hierin vorgestellte Konzept der Warenver-
teilanordnung unter Verwendung spezieller Warentrans-
portboxen ermöglicht gegenüber herkömmlichen Wa-
renaufzügen etliche Vorteile.
[0074] Beispielsweise können alle Warentransportbo-
xen innerhalb einer Warenverteilanordnung standardi-
sierte Abmessungen aufweisen, sodass beispielsweise
die Verlagerungseinrichtung verhältnismässig einfach
aufgebaut sein kann, um mit diesen standardisierten Wa-
rentransportboxen zusammenwirken und diese verla-
gern zu können. Alternativ können in einer Warenvertei-
lanordnung nur einige wenige Typen von Warentrans-
portboxen beispielsweise unterschiedlicher Abmessun-
gen verwendet werden, wobei zum Beispiel je nach An-
wendungsfall ein anderer Typ von Warentransportbox
eingesetzt werden kann, aber jeder Typ dabei standar-
disierte Abmessungen und/oder Eigenschaften aufwei-
sen kann, um zum Beispiel vorteilhaft von der Verlage-
rungseinrichtung verlagert werden zu können. Hierdurch
können beispielsweise Fertigungskosten oder ein Logis-
tikaufwand gering gehalten werden. Ausserdem kann ein
Risiko von Fehlfunktionen innerhalb der Warenverteila-
nordnung gering gehalten werden, da nicht wie bei her-
kömmlichen Warenaufzügen eine Verlagerung von un-
terschiedlich geformten und dimensionierten Waren in
eine Kabine vorgenommen werden braucht, sondern le-
diglich die standardisierten Warentransportboxen über
definierte Wege verlagert werden müssen.
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[0075] Ferner können für bestimmte Transportzwecke
konkret hierfür angepasste Warentransportboxen einge-
setzt werden. Zum Beispiel können heisse oder kalte Wa-
ren mit speziell thermisch isolierten Warentransportbo-
xen oder sogar mit aktiv zu temperierenden Warentrans-
portboxen gelagert und/oder transportiert werden.
[0076] Ausserdem kann durch das Vorsehen der Wa-
rentransportboxen ein Transport sowohl für die Waren
als auch für die Warenverteilanordnung sicherer
und/oder zuverlässiger gestaltet werden. Beispielsweise
können empfindliche Waren in speziell abgepolsterten
Warentransportboxen transportiert werden. Waren, bei
denen ein Risiko besteht, dass aus ihnen Schmutz oder
gar eine Flüssigkeit austritt, können in entsprechend ab-
gedichteten Warentransportboxen transportiert werden,
um ein Verschmutzen der Warenverteilanordnung zu
verhindern. Waren können aufgrund individualisiert ge-
kennzeichneter Warentransportboxen während des
Transports innerhalb der Warenverteilanordnung nach-
verfolgt ("getrackt") werden. Durch Überwachen der Wa-
rentransportbox kann beispielsweise auch festgestellt
und/oder dokumentiert werden, dass eine Ware während
der Lagerung nicht unbefugt manipuliert oder gar entfernt
wurde.
[0077] Durch geeignetes Ausgestalten und Dimensio-
nieren der Warentransportbox können ferner Fehlfunkti-
onen oder Fehlhandhabungen der Warenverteilanord-
nung vermieden werden. Beispielsweise kann dadurch,
dass die Rückwand der Warentransportbox eine Zu-
gangsöffnung zwischen dem Warenaufnahmefach und
dem Schacht weitgehend abdecken kann, vermieden
werden, dass Schmutz, Gegenstände oder gar Personen
bzw. deren Gliedmassen in den Schacht gelangen und
dort von der sich durch den Schacht bewegenden Kabine
geschädigt werden oder deren Betrieb stören können.
[0078] Es wird darauf hingewiesen, dass einige der
möglichen Merkmale und Vorteile der Erfindung hierin
mit Bezug auf unterschiedliche Ausführungsformen der
Warenverteilanordnung sowie verschiedener Möglich-
keiten zu deren Betrieb und Nutzung beschrieben sind.
Ein Fachmann erkennt, dass die Merkmale in geeigneter
Weise kombiniert, angepasst oder ausgetauscht werden
können, um zu weiteren Ausführungsformen der Erfin-
dung zu gelangen.
[0079] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeich-
nung beschrieben, wobei weder die Zeichnung noch die
Beschreibung als die Erfindung einschränkend auszule-
gen sind.
[0080] Fig. 1 zeigt eine Warenverteilanordnung ge-
mäss einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.
[0081] Die Figur ist lediglich schematisch und nicht
massstabsgetreu.
[0082] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemässen Warenverteilanordnung 1. Die Waren-
verteilanordnung 1 kann dazu eingesetzt werden, Waren
3 anzunehmen, gegebenenfalls temporär zu lagern und

schliesslich innerhalb eines Gebäudes 5 wie zum Bei-
spiel eines Hochhauses an Zielorte zu verteilen.
[0083] Hierzu verfügt die Warenverteilanordnung 1
über eine Kabine 7, welche angetrieben durch einen Ka-
binenantrieb 9 vertikal innerhalb eines sich durch das
Gebäude 5 erstreckenden Schachts 11 verlagert werden
kann. Als Kabinenantrieb 9 können dabei verschiedene
technische Optionen eingesetzt werden, wie sie auch bei
Personenaufzügen zum Einsatz kommen. Da die aufzu-
gartige Warenverteilanordnung 1 vornehmlich zum Be-
fördern geringer Lasten ausgelegt ist, kann es z.B. ge-
nügen, als Kabinenantrieb 9 eine elektrische Antriebs-
maschine 10 beispielsweise in Form einer elektrisch an-
getriebenen Winde einzusetzen, welche einen oder meh-
rere Riemen 57, insbesondere Zahnriemen, antreibt, wo-
bei die Riemen 57 an einer Umlenkung 59 an einer Decke
des Schachts 11 umgelenkt werden und an der Kabine
7 angebracht sind und somit die Kabine gesteuert verla-
gern können. Dabei ist kein Gegengewicht notwendig,
wodurch unter anderem eine Installation vereinfacht wer-
den kann. Ausserdem kann die elektrische Antriebsma-
schine 10 am Boden bzw. in einer Grube des Schachtes
11 angeordnet sein und somit einfach zugänglich sein.
[0084] In jedem von mehreren Stockwerken 15 inner-
halb des Gebäudes 5 sind jeweils ein oder mehrere Wa-
renaufnahmefächer 13 angeordnet. Die Warenaufnah-
mefächer 13 befinden sich dabei angrenzend an den
Schacht 11. Ausserdem sind die Warenaufnahmefächer
13 jeweils derart positioniert und konfiguriert, dass ein
Innenraum 17 eines jeweiligen Warenaufnahmefachs 13
von ausserhalb des Schachts 11 her, insbesondere von
einem Bereich 19 wie beispielsweise einem Flur in einem
jeweiligen Stockwerk 15 her, zugänglich ist. Jedes Wa-
renaufnahmefach 13 kann dabei beispielsweise als eine
Art Kasten ausgebildet sein, bei dem einen Gehäuse den
Innenraum 17 umgibt und diesen somit gegenüber dem
Bereich 19 innerhalb des Stockwerks 15 abgrenzt. In ei-
nem hinteren, an den Schacht 11 angrenzenden Bereich
ist der Innenraum 17 des Warenaufnahmefachs 13 über
eine Zugangsöffnung 41 mit dem Schacht 11 verbunden.
[0085] Jedes der Warenaufnahmefächer 13 kann da-
bei über eine Klappe 35 oder eine Schublade 37 oder
Ähnliches verfügen, welche geöffnet werden können, um
Zugang zu dem Innenraum 17 des Warenaufnahme-
fachs 13 zu erlangen. Die Klappe 35 kann dabei entlang
einer Bewegungsrichtung 36 schwenkend geöffnet und
geschlossen werden. Beispielsweise kann die Klappe 35
hochgeklappt werden, um Zugang zu dem Innenraum 17
des Warenaufnahmefachs 13 zu erlangen und dann eine
Ware 3 einzufüllen. Anschliessend kann die Klappe 35
wieder heruntergeklappt werden, um das Warenaufnah-
mefach 13 zu verschliessen. Bei einer Ausgestaltung als
Schublade 37 kann diese entlang einer horizontalen Be-
wegungsrichtung 32 geöffnet und geschlossen werden.
Die Klappe 35 bzw. Schublade 37 kann einen Griff 38
aufweisen, um diese zum Öffnen und Schliessen greifen
und bewegen zu können.
[0086] Im Innenraum 17 einiger oder sogar aller der
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Warenaufnahmefächer 13 ist jeweils eine Warentrans-
portbox 21 aufgenommen. Eine Warentransportbox 21
kann dabei ähnlich wie eine Kiste einen Boden und eine
oder mehrere Seitenwände 39 aufweisen, welche ein
Aufnahmevolumen 22 umgeben. Dabei kann die Waren-
transportbox 21 nach oben hin offen sein oder alternativ
nach oben hin von einem zu öffnenden und zu schlies-
senden Deckel abgedeckt sein. Jede der Warentrans-
portboxen 21 kann dabei derart ausgestaltet sein, dass
in ihrem Aufnahmevolumen 22 einerseits die zu trans-
portierende Ware 3 Platz findet, andererseits die Waren-
transportbox 21 auch in die Innenräume 17 jedes der
Warenaufnahmefächer 13 passt.
[0087] Die Warenverteilanordnung 1 verfügt ferner
über eine Verlagerungseinrichtung 23, mithilfe derer eine
der Warentransportboxen 21 aus einem der Warenauf-
nahmefächer 13 heraus bewegt und in die Kabine 7 ein-
gebracht oder umgekehrt aus der Kabine 7 heraus be-
wegt und in eines der Warenaufnahmefächer 13 hinein
bewegt werden kann. In der Figur ist diese Verlagerungs-
einrichtung 23 stark schematisch dargestellt. Sie verfügt
über einen Kopplungsmechanismus 29, um eine mecha-
nische Ankopplung an ein entsprechendes Kopplungs-
gegenstück 30 an einer der Warentransportboxen 21 be-
wirken zu können. Ferner verfügt die Verlagerungsein-
richtung 23 über einen Verlagerungsmechanismus 31,
mithilfe dessen die angekoppelt der Warentransportbox
21 in einer weitgehend horizontalen Bewegungsrichtung
32 aus dem Innenraum 17 des Warenaufnahmefachs 13
hin zu der Kabine 7 gezogen bzw. von der Kabine 7 hin
zu dem Innenraum 17 des Warenaufnahmefachs 13 ge-
schoben werden kann.
[0088] Im dargestellten Beispiel ist die Verlagerungs-
einrichtung 23 an der Kabine 7 angeordnet und kann
zusammen mit dieser vertikal durch den Schacht 11 hin
zu den verschiedenen angrenzend daran angeordneten
Warenaufnahmefächern 13 bewegt werden.
[0089] Nachfolgend wird eine mögliche Nutzung und
Funktionen der Warenverteilanordnung 1 anhand von
Beispielen beschrieben.
[0090] Wenn ein Nutzer eine Ware 3 in dem Gebäude
5 anliefern und zum Beispiel zu einem in einem anderen
Stockwerk 15 wohnenden Adressaten liefern lassen
möchte, kann er sich zu einem der Warenaufnahmefä-
cher 13 begeben, um dort die Ware 3 der Warenvertei-
lanordnung 1 übergeben zu können.
[0091] Um Zugang zu einer im Innenraum 17 des Wa-
renaufnahmefachs 13 angeordneten Warentransport-
box 21 zu erhalten, kann der Nutzer die Schublade 37
bzw. die Klappe 35 öffnen.
[0092] Gegebenenfalls kann vorgesehen sein, dass er
sich zuvor authentifizieren muss, um berechtigt zu wer-
den, die Warenverteilanordnung 1 zu nutzen, woraufhin
beispielsweise eine Verriegelung 53 die Schublade 37
bzw. die Klappe 35 entriegelt. Eine solche Authentifizie-
rung kann beispielsweise mithilfe einer Mensch-Maschi-
ne-Eingabeschnittstelle 25 erfolgen. Die Eingabeschnitt-
stelle 25 kann dabei mit einer Steuerung 27 der Waren-

verteilanordnung 1 kommunizieren, welche neben dem
Kabinenantrieb 9 und der Verlagerungseinrichtung 23
auch eine Funktion der Verriegelung 53 steuern kann.
[0093] Die Eingabeschnittstelle 25 kann weiterhin ge-
nutzt werden, um beispielsweise die Ware 3 betreffende
spezifische Daten wie beispielsweise Daten bezüglich
des Adressaten, des Stockwerks 15, anders geliefert
werden soll, eines gewünschten Lieferzeitpunkts, einer
gewünschten Handhabung bzw. Behandlung der Ware
während der Lagerung und des Transports, etc. einge-
ben zu können. Auch diese warenspezifischen Daten
können an die Steuerung 27 übermittelt werden, sodass
diese die mit ihr verbundenen Komponenten der Waren-
verteilanordnung 1 unter Berücksichtigung dieser waren-
spezifischen Daten ansteuern kann.
[0094] Sobald der Nutzer die Ware 3 in das Aufnah-
mevolumen 22 einer Warentransportbox 21 eingelagert
hat, kann er die Klappe 35 bzw. Schublade 37 wieder
schliessen. Die Warenverteilanordnung 1 kann daraufhin
die Verriegelung 53 gegebenenfalls wieder verriegeln.
[0095] Anschliessend kann die Steuerung 27 die Ka-
bine 7 hin zu dem Stockwerk 15 verlagern, in dem die
Ware 3 in das dortige Warenaufnahmefach 13 eingela-
gert wurde. Mit der Verlagerungseinrichtung 23 kann
dann die dort befindliche Warentransportbox 21 mitsamt
der darin befindlichen Ware 3 in die Kabine 7 gezogen
werden, vorzugsweise gesteuert durch die Steuerung
27. Anschliessend kann die Kabine 7, wiederum vorzugs-
weise gesteuert durch die Steuerung 27, an eine andere
Position innerhalb des Schachts 11 verfahren werden.
[0096] Beispielsweise kann die Kabine 7 für den Fall,
dass die Ware 3 sofort ausgeliefert werden soll, hin zu
einem Zielstockwerk des Adressaten verfahren werden.
Dort kann die Verlagerungseinrichtung 23 die Waren-
transportbox 21 in das dortige Warenaufnahmefach 13
schieben. Der Adressat kann dann, gegebenenfalls
nachdem er sich wiederum an einer Eingabeschnittstelle
25 authentifiziert hat und die Verriegelung 53 entriegelt
wurde, das Warenaufnahmefach 13 öffnen, um an die in
der darin aufgenommenen Warentransportbox 21 gela-
gerte Ware 3 zu gelangen.
[0097] Alternativ kann vorgesehen sein, die Ware 3
nicht sofort auszuliefern, sondern beispielsweise erst zu
einem späteren, vom Adressaten gewünschten Liefer-
termin. In diesem Fall kann die Kabine 7 beispielsweise
hin zu einem Lagerfach 51 verfahren werden. Ein solches
Lagerfach 51 kann ähnlich wie die Warenaufnahmefä-
cher 13 beispielsweise in einem der Flure auf einem der
Stockwerke 15 des Gebäudes 5 vorgesehen sein. Aller-
dings sind die Lagerfächer 51 im Gegensatz zu den Wa-
renaufnahmefächern 13 nicht von ausserhalb des
Schachts 11 her zugänglich, insbesondere nicht von dem
Bereich 19 her, von dem aus die Warenaufnahmefächer
13 zugänglich sind. Alternativ oder ergänzend können
beispielsweise in einem hinteren Bereich des Schachts
11 ein oder mehrere Lagerfächer 51 vorgesehen sein.
Die Ware 3 kann zusammen mit der sie aufnehmenden
Warentransportbox 21 von der Verlagerungseinrichtung
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23 in eines der Lagerfächer 51 eingeschoben werden,
dort zwischengelagert werden und dann zu einem ge-
wünschten späteren Termin von dort wieder entnommen
werden, um dann mit der Kabine 7 zu einem gewünsch-
ten Ziel-Stockwerk 15 gefahren und einem Adressaten
ausgeliefert zu werden.
[0098] Während des Transports innerhalb der Kabine
7 und/oder während sich die Warentransportbox 21 in
einem der Warenaufnahmefächer 13 oder einem der La-
gerfächer 51 befindet, kann eine Fixiereinrichtung 33 fi-
xierend mit der Warentransportbox 21 zusammenwirken,
um unerwünschte Bewegungen der Warentransportbox
21 innerhalb der Kabine 7 bzw. innerhalb des Warenauf-
nahmefachs 13 oder des Lagerfachs 51 verhindern.
[0099] Einzelne oder jede der Warentransportboxen
21 können dabei für bestimmte Transportzwecke speziell
angepasst sein. Die Transportzwecke können sich dabei
von Ware zu Ware sowie von Auftrag zu Auftrag unter-
scheiden.
[0100] Beispielsweise können Warentransportboxen
21 vorgesehen sein, welche mithilfe einer Temperierein-
richtung 43 auf von einer Umgebungstemperatur abwei-
chende Temperaturen temperiert werden können. Die
Temperiereinrichtung 43 kann dabei je nach Bedarf zum
Heizen und/oder Kühlen der Warentransportbox 21 und
der darin aufgenommenen Ware 3 ausgelegt sein.
[0101] Gegebenenfalls kann die Temperiereinrichtung
43 über einen Energieversorgungsanschluss 44 mit ei-
ner in dem Gebäude 5 bereitgestellten Energiequelle ver-
bunden sein. Im einfachsten Falle kann hierfür ein Strom-
kabel mit einer für diese Zwecke vorgesehenen Steck-
dose verbunden werden.
[0102] Alternativ oder ergänzend zu einer an der Wa-
rentransportbox 21 angeordneten oder in diese integrier-
ten Temperiereinrichtung 43 kann eine Temperierein-
richtung 43 auch an den Warenaufnahmefächern 13
und/oder den Lagerfächern 51 ausgebildet sein.
[0103] Um den Inhalt der Warentransportboxen 21
überwachen zu können, kann die Warenverteilanord-
nung 1 ferner über eine Sensorik 45 verfügen. Die Sen-
sorik 45 kann einen oder mehrere Sensoren 46 umfas-
sen. Die Sensoren 46 können an verschiedenen Stellen
und zu verschiedenen Zwecken innerhalb der Warenver-
teilanordnung 1 vorgesehen sein. Beispielsweise kön-
nen Sensoren 46 als Teil der Sensorik innerhalb der Wa-
rentransportboxen 21 und/oder im Innenraum 17 der Wa-
renaufnahmefächer 13 angeordnet sein.
[0104] Zum Beispiel können optische Sensoren erken-
nen, ob eine Ware 3 in eine Warentransportbox 21 ein-
gebracht wurde. Zum gleichen Zweck können auch an-
dere Sensoren wie beispielsweise kapazitive Sensoren,
Berührungssensoren, etc. eingesetzt werden. Eine Ka-
mera kann optisch erfassbare Eigenschaften der Ware
3 aufnehmen und beispielsweise mit einer Bilderken-
nungslogik analysieren. Ein Gewichtssensor kann ein
Gewicht der Ware 3 detektieren. Ein Temperatursensor
kann eine Temperatur der aufgenommenen Ware 3 mes-
sen. Ein Abmessungssensor kann räumliche Abmessun-

gen der Ware 3 ermitteln. Ein Bewegungssensor kann
beispielsweise Bewegungen innerhalb der Warentrans-
portbox 21 erkennen. Ein Beschleunigungssensor kann
auf die Warentransportbox 21 wirkende Beschleunigun-
gen ermitteln.
[0105] Aus den von der Sensorik 45 erfassten Infor-
mationen kann beispielsweise die Steuerung 27, welche
vorzugsweise mit der Sensorik 45 beispielsweise draht-
gebunden oder drahtlos Daten austauschen kann, zum
Beispiel ableiten, auf welche Weise die Waren 3 trans-
portiert und/oder gelagert werden sollen. Beispielsweise
kann erkannt werden, dass eine Ware 3 wie beispiels-
weise ein zu heizendes oder kühlendes Lebensmittel
temperiert werden sollte, dass eine Ware 3 wie beispiels-
weise eine zerbrechliche Ware 3 besonders vorsichtig
transportiert werden sollte, dass eine vermeintliche Ware
3 sich bewegt und es sich somit wahrscheinlich um ein
Lebewesen handelt, welches gar nicht mit der Waren-
verteilanordnung transportiert werden darf, etc.
[0106] Ferner kann bei der vorgestellten Warenvertei-
lanordnung 1 vorgesehen sein, jede oder zumindest ei-
nige der Warentransportboxen mit einer Kennzeichnung
47 zu versehen. Eine solche Kennzeichnung kann bei-
spielsweise ein Strichcode oder Ähnliches sein, anhand
dessen die Warentransportbox individuell erkannt wer-
den kann. Die Warenverteilanordnung 1 kann dabei über
eine oder mehrere Erkennungseinrichtungen 49 verfü-
gen, mithilfe derer jede der Warentransportboxen 21 auf-
grund ihrer individuellen Kennzeichnung 47 erkannt wer-
den kann. Die Erkennungseinrichtungen 49 können für
den Fall, dass die Kennzeichnungen optisch auslesbar
ausgestaltet sind, beispielsweise als Kamera oder Scan-
ner ausgebildet sein. Die Erkennungseinrichtungen 49
können beispielsweise an einer geeigneten Position in-
nerhalb der Warenaufnahmefächer 13 und/oder inner-
halb der Lagerfächer 51 vorgesehen sein.
[0107] Abschliessend werden mögliche Ausgestaltun-
gen, Eigenschaften, Vorteile und Verwendungsmöglich-
keiten der hierin vorgestellten Warenverteilanordnung 1
noch mal zusammenfassend bzw. mit einer geringfügig
anderen Wortwahl als in der übrigen vorliegenden Be-
schreibung dargelegt.
[0108] Die hierin vorgestellte Warenverteilanordnung
1 kann Teil eines intelligenten Warentransportsystems
sein, welches neben der Warenverteilanordnung 1 eine
Steuerung, eine Datenwolke und mobile Applikationen
("Apps" auf mobilen Endgeräten wie zum Beispiel Smart-
phones) nutzt. Die Warenverteilanordnung ist dabei eine
aufzugartige, autonome Einheit zum vertikalen Trans-
portieren und temporären Speichern von Waren 3 in ei-
nem Gebäude 5. Die Warenverteilanordnung 1 besitzt
dabei ihre eigene Steuereinheit in Form einer intelligen-
ten Warensteuerung, welche den Transport und die Spei-
cherung von Waren 3 optimiert. Jede Steuerung kann
zum Beispiel über das Internet mit einer Waren-Daten-
wolke ("Cloud") verbunden sein. Die Nutzer der Waren-
verteilanordnung 1, d.h. zum Beispiel Bewohner eines
Gebäudes 5 genauso wie Lieferdienste oder ähnliche,

19 20 



EP 3 456 677 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

können beispielsweise über einen Webserver in der Da-
tenwolke registriert sein und in der Lage sein, mit dieser
zu kommunizieren, beispielsweise über eine Smartpho-
ne App. Die Waren-Datenwolke kann den Datenaus-
tausch zwischen der Steuerung und den Nutzern orga-
nisieren, beispielsweise hinsichtlich Lieferanfragen, Be-
nachrichtigungen, Identifizierungen, etc.
[0109] Eine mögliche Betriebsweise des intelligenten
Warentransportsystems kann wie folgt funktionieren: ein
Lieferdienst kann sich an einem als Schnittstelle dienen-
den Terminal beispielsweise in einem Eingangsstock-
werk identifizieren bzw. registrieren, einen Empfänger
definieren und/oder eine Ware klassifizieren. Daraufhin
kann dem Lieferdienst ein Warenaufnahmefach in dem
Eingangsstockwerk zugewiesen werden. Der Liefer-
dienst kann die Ware in das Warenaufnahmefach bzw.
die darin aufgenommene Warentransportbox platzieren.
Danach kann der Empfänger beispielsweise durch eine
Smartphone App benachrichtigt werden. Der Empfänger
kann gegebenenfalls eine Abholzeit und/oder ein Abhol-
stockwerk definieren. Die Ware kann dann mit der Wa-
renverteilanordnung zu einem Lagerfach gebracht wer-
den und dort zeitweise gelagert werden. Zur angegebe-
nen Abholzeit kann die Warenverteilanordnung dann die
Ware zum gewünschten Abholstockwerk bringen. Dort
kann sich der Empfänger gegebenenfalls an dem Termi-
nal authentifizieren. Daraufhin kann das die Warentrans-
portbox mit der Ware beherbergende Warenaufnahme-
fach entriegelt werden und der Empfänger kann die Ware
entnehmen.
[0110] Statt durch einen Lieferdienst kann eine Ware
auch durch einen Bewohner des Gebäudes an die Wa-
renverteilanordnung übergeben werden, wenn dieser
beispielsweise wünscht, dass die Ware dann von einem
Lieferdienst weitertransportiert werden soll. Die Ware
kann hierzu zwischenzeitlich gelagert werden und, so-
bald der Lieferdienst am Gebäude ist, in ein Warenauf-
nahmefach befördert werden, aus dem der Lieferdienst
die Ware entnehmen und dann weiter befördern kann.
[0111] Das hierin vorgestellte Transportsystem er-
möglicht unter anderem eine Annahme und/oder Abho-
lung von Lieferungen zu einer gewünschten Zeit und an
einem gewünschten Ort innerhalb eines Gebäudes. Fer-
ner brauchen keine Transportvorgänge mithilfe des Per-
sonenaufzugs durchgeführt werden, wodurch dieser ent-
lastet werden kann. Es werden auch Zeit und Kostenein-
sparungen für Lieferdienste, Postboten, etc. ermöglicht,
da diese nicht mehr lange Wege innerhalb eines Gebäu-
des zurücklegen brauchen.
[0112] Die für das Transportsystem eingesetzte auf-
zugartige Warenverteilanordnung weist unter anderem
mehrere Warenaufnahmefächer mit zugehörigen Wa-
rentransportboxen auf, die auf verschiedenen Stockwer-
ken des Gebäudes angeordnet sind, sowie eine Kabine
in Form eines aufzugartigen Gefährts, welche die Wa-
rentransportboxen zwischen den verschiedenen Waren-
aufnahmefächern transportieren kann. Die zu befördern-
den Waren sind dabei während des Transports in den

Warentransportboxen aufgenommen. Jedes bediente
Stockwerk kann ein oder mehrere Warenaufnahmefä-
cher besitzen. Die Warenaufnahmefächer werden von
Nutzern dazu eingesetzt, Lieferungen anzunehmen oder
abzugeben.
[0113] Die Warentransportboxen können standardi-
sierte Abmessungen und/oder andere standardisierte Ei-
genschaften wie zum Beispiel mechanische und/oder
elektrische Schnittstellen zu anderen Komponenten der
Warenverteilanordnung aufweisen. Die Warentransport-
boxen können dabei fest in die Warenverteilanordnung
aufgenommen sein, d.h. nicht aus dieser entnehmbar
sein. Alternativ kann vorgesehen sein, dass Nutzer ein-
zelne Warentransportboxen entnehmen können, um die-
se beispielsweise beladen zu können.
[0114] Es können dabei unterschiedliche Arten von
Waren gehandhabt werden. Abhängig von einer Art der
Ware können unterschiedliche Warentransportboxen
eingesetzt werden. Beispielsweise benötigen einfache
Waren wie zum Beispiel Bücher keinerlei spezielle Hand-
habung, wohingegen zu heizende oder zu kühlende Wa-
ren wie zum Beispiel Lebensmittel in einer zu reizenden
bzw. zu kühlenden oder zumindest thermisch isolierten
Warentransportbox befördert werden sollten. Ein Beför-
dern von Abfall oder Wäsche oder gar steril zu haltender
Waren kann ein regelmässiges Reinigen der hierfür ein-
gesetzten Warentransportbox erforderlich machen, so-
dass die Warentransportbox aufgrund ihres Materials
und/oder andere Eigenschaften für entsprechende Rei-
nigungsprozeduren ausgelegt sein sollte. Empfindliche
Waren wie zum Beispiel Glas können eine besonders
langsame Handhabung und/oder einen Transport in spe-
ziell gepolsterten Warentransportboxen erfordern.
[0115] Die Transportkabine der Warenverteilanord-
nung bewegt die Warentransportboxen horizontal und,
mithilfe der daran vorgesehenen Verlagerungseinrich-
tung, vertikal zwischen unterschiedlichen Warenaufnah-
mefächern bzw. Lagerfächern. Zu den Warenaufnahme-
fächern haben Nutzer Zugang, um Lieferungen anzuneh-
men oder abzugeben. Nicht jedes Stockwerk muss dabei
von der Warenverteilanordnung bedient werden. Ein be-
dientes Stockwerk weist ein oder mehrere Warenaufnah-
mefächer auf.
[0116] Alle Warenaufnahmefächer eines Stockwerks
sind vorzugsweise mit einem Terminal als Schnittstelle
verbunden. Das Terminal steuert Verriegelungsmecha-
nismen der Warenaufnahmefächer. Alle Terminals sind
wiederum mit einer gesamten Steuerung der Warenver-
teilanordnung verbunden, beispielsweise über ein Bus-
system.
[0117] Die Warenaufnahmefächer können mit einer
Tür, mit einer Klappe oder mit einer Schublade versehen
sein.
[0118] Die Lagerfächer dienen zur vorübergehenden
Lagerung von Warentransportboxen. Sie können an ver-
schiedenen Orten innerhalb der Warenverteilanordnung,
beispielsweise auf "blinden" Stockwerken oder an von
aussen unzugänglichen Positionen innerhalb des
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Schachts angeordnet sein oder in Form von nicht-zu-
gänglichen Fächern an ähnlichen Positionen wie die Wa-
renaufnahmefächer ausgestaltet sein.
[0119] In der Warenverteilanordnung können ferner
zusätzliche Lager- und Aufnahmemöglichkeiten vorge-
sehen sein, die für spezielle Zwecke angepasst sind, bei-
spielsweise um eine Eingangs- oder Ausgangskapazität
durch eine Art Puffer zu erhöhen oder um Warentrans-
portboxen zu reinigen oder sie auszuleeren.
[0120] Warenaufnahmefächer und Lagerfächer kön-
nen als einzelne Module ausgelegt und angeordnet sein.
Beispielsweise kann eine feste Distanz zwischen einem
Warenaufnahmefach bzw. Lagerfach und Führungs-
schienen ein horizontales Bewegen von Warentransport-
boxen vereinfachen. Jedes Warenaufnahmefach kann
über ein einzigartiges Identifikationsmerkmal wie zum
Beispiel einen Strichcode verfügen.
[0121] Für die aufzugartige Warenverteilanordnung
können unterschiedliche Layouts und Konfigurationen
eingesetzt werden, um zum Beispiel unterschiedliche Ar-
ten eines Warenflusses ermöglichen zu können. Bei-
spielsweise können Kabinen mit einem einzigen Deck
oder mit mehreren Decks ausgestaltet sein. In jedem der
mehreren Decks kann jeweils eine Warentransportbox
aufgenommen sein. Jedes Deck kann dabei über eine
eigene Verlagerungseinrichtung verfügen. Es kann auch
vorgesehen sein, dass sich mehrere Kabinen in der Wa-
renverteilanordnung befinden und diese sich separat ge-
steuert innerhalb des Schachts bewegen können. Eine
andere Möglichkeit, die Transportkapazitäten zu erhö-
hen, besteht in einem Skalieren, indem zum Beispiel
mehrere Warenverteilanordnungen innerhalb eines Ge-
bäudes parallel betrieben werden. Die genannten Lay-
outs und Konfigurationen können auch untereinander
kombiniert werden.
[0122] Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass Be-
griffe wie "aufweisend", "umfassend", etc. keine anderen
Elemente oder Schritte ausschliessen und Begriffe wie
"eine" oder "ein" keine Vielzahl ausschliessen. Ferner
sei daraufhingewiesen, dass Merkmale oder Schritte, die
mit Verweis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele
beschrieben worden sind, auch in Kombination mit an-
deren Merkmalen oder Schritten anderer oben beschrie-
bener Ausführungsbeispiele verwendet werden können.
Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als Ein-
schränkung anzusehen.

Patentansprüche

1. Warenverteilanordnung (1) zum Annehmen, Lagern
und Verteilen von Waren (3) in einem Gebäude (5),
wobei die Warenverteilanordnung (1) aufweist:

- eine Kabine (7), welche von einem Kabinen-
antrieb (9) entlang eines hauptsächlich vertika-
len Schachts (11) zu verlagern ist;
- mehrere Warenaufnahmefächer (13), welche

auf verschiedenen Stockwerken (15) stationär
angeordnet sind und deren Innenraum (17) je-
weils von einem Bereich (19) in einem jeweiligen
Stockwerk (15) ausserhalb des Schachts (11)
zugänglich ist;
- mehrere Warentransportboxen (21), welche
dazu angepasst sind, sowohl in dem Innenraum
(17) der Warenaufnahmefächer (13) als auch in
der Kabine (7) aufgenommen zu werden;
- eine Verlagerungseinrichtung (23), welche da-
zu eingerichtet ist, eine der Warentransportbo-
xen (21) aus einem der Warenaufnahmefächer
(13) hin in die Kabine (7) sowie aus der Kabine
(7) hin in eines der Warenaufnahmefächer (13)
zu verlagern.

2. Warenverteilanordnung nach Anspruch 1, ferner
aufweisend eine Eingabeschnittstelle (25) zum Ein-
geben warenspezifischer Daten und eine Steuerung
(27) zum Steuern des Kabinenantriebs (9) und/oder
der Verlagerungseinrichtung (23) unter Berücksich-
tigung der warenspezifischen Daten.

3. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Verlagerungseinrich-
tung (23) an der Kabine (7) montiert ist, um mit der
Kabine (7) entlang des Schachts (11) verlagert zu
werden.

4. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Verlagerungseinrich-
tung (23) einen Kopplungsmechanismus (29) und
einen Verlagerungsmechanismus (31) aufweist, wo-
bei der Kopplungsmechanismus (29) dazu einge-
richtet ist, steuerbar eine mechanische Kopplung
zwischen einer zu befördernden Warentransportbox
(21) und dem Verlagerungsmechanismus (31) zu
bewirken, und wobei der Verlagerungsmechanis-
mus (31) dazu eingerichtet ist, die zu verlagernde
Warentransportbox (21) aus einem der Warenauf-
nahmefächer (13) in die Kabine (7) zu ziehen sowie
die zu verlagernde Warentransportbox (21) aus der
Kabine (7) in eines der Warenaufnahmefächer (13)
zu schieben.

5. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, ferner aufweisend eine Fixier-
einrichtung (33) zum Fixierung der Warentransport-
box (21) in der Kabine (7) und/oder in einem der
Warenaufnahmefächer (13).

6. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Warenaufnahmefä-
cher (13) in verschiedenen Stockwerken (15) des
Gebäudes (5) ausserhalb des Schachts (11) ange-
ordnet sind.

7. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
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henden Ansprüche, wobei die Warenaufnahmefä-
cher (13) jeweils eine Klappe (35) aufweisen, welche
reversibel zu öffnen ist, um Zugang zu der im Innen-
raum (17) des jeweiligen Warenaufnahmefachs (13)
aufgenommenen Warentransportbox (21) zu er-
möglichen.

8. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Warenaufnahmefä-
cher (13) eine horizontal zu öffnende Schublade (37)
aufweisen, um Zugang zu der im Innenraum (17)
des jeweiligen Warenaufnahmefachs (13) aufge-
nommenen Warentransportbox (21) zu ermögli-
chen.

9. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Warenaufnahmefä-
cher (13) mittels einer Verriegelung (53) gesteuert
verriegelbar und entriegelbar sind.

10. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Warentransportboxen
(21) jeweils eine Wand (39) aufweisen, welche derart
dimensioniert und angeordnet ist, dass sie, während
die jeweilige Warentransportbox (21) in einem der
Warenaufnahmefächer (13) aufgenommen ist, eine
Zugangsöffnung (41), durch welche die Warentrans-
portbox (21) aus dem Warenaufnahmefach (13) in
die Kabine (7) verlagert werden kann, abdeckt.

11. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, ferner aufweisend eine Tempe-
riereinrichtung (43) zum Temperieren zumindest ei-
nes der Warenaufnahmefächer (13) und Waren-
transportboxen (21).

12. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Warenverteilanord-
nung (1) ferner eine Sensorik (45) zum Überwachen
eines Inhalts einer der Warentransportboxen (21)
aufweist.

13. Warenverteilanordnung nach Anspruch 12, wobei
die Sensorik (45) zumindest einen Sensor (46) aus-
gewählt aus der Gruppe umfassend einen optischen
Sensor, eine Kamera, einen Gewichtssensor, einen
Temperatursensor, einen Abmessungssensor, ei-
nen Bewegungssensor und einen Beschleunigungs-
sensor aufweist.

14. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Warentransportboxen
(21) mit einer Kennzeichnung (47) individuell ge-
kennzeichnet sind und wobei die Warenverteilanord-
nung (1) ferner eine Erkennungseinrichtung (49)
zum eindeutigen Erkennen jeder der Warentrans-
portboxen (21) aufgrund ihrer individuellen Kenn-
zeichnung (47) aufweist.

15. Warenverteilanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Warenverteilanord-
nung (1) ferner wenigstens ein Lagerfach (51) auf-
weist zum temporären Lagern wenigstens einer Wa-
rentransportbox (21), wobei das Lagerfach (51) nicht
von einem Bereich (19) in einem jeweiligen Stock-
werk (15) ausserhalb des Schachts (11) zugänglich
ist.
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